
Hintergrund: Geschichte des (fehlenden) Baumschutzes in Zürich
Zwar wurde eine entsprechende Baumschutzverordnung bereits im Mai 1992 (!) vom Stadtzürcher Stimmvolk mit grosser Mehrheit angenommen, aber 1995 aufgrund zweier Rekurse vom Regierungsrat wieder aufgehoben. Die Begründung war, das Planungs- und Baugesetz (PBG) lasse mit der Formulierung «Erhaltung von näher bezeichneten Baumbeständen» keinen generellen Baumschutz aufgrund des Alters/Stammumfangs zu, sondern nur für örtlich begrenzte Zonen. Diese Auslegung des PBG wurde auch vom Bundesgericht bestätigt.
Zwei GRÜNE Motionen für einen besseren rechtlichen Schutz der Bäume (Motion GR-Nr. 2002/216 Nagel und Hug, sowie Motion GR-Nr. 2009/533 Nagel und Leupi) wurden vom Stadtrat mit dieser Begründung abgelehnt. Die zweite Motion wurde jedoch im März 2011 als Postulat mit 79 : 38 Stimmen an den Stadtrat überwiesen.
Dieser parlamentarische Auftrag führte dazu, dass der Baumschutz in der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) 2014 durch die Einführung von örtlich bezeichneten Baumschutzzonen in besonders empfindlichen Gebieten etwas verbessert wurde. Diese neue Bestimmung wurde damals vom Hauseigentümerverband und bürgerlichen Parteien im parlamentarischen Verfahren ohne Erfolg bekämpft. 
Diese Baumschutzzonen liegen an den Flanken rechts und links des Zürichsees. Weil sie von der Bevölkerung anerkannt sind und sich gut bewährt haben, setzen wir uns dafür ein, dass sie weiterhin bestehen sollen.
Eine weitere Motion zum Schutz des bestehenden Baumbestandes (Motion GR-Nr. 2019/381 Fürer und Kisker) hat der Stadtrat entgegengenommen und möchte sie mit der kommenden Revision der Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich umsetzen. 

